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Dividendenbekanntmachung 
 
 

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 13. Juni 2018 
beschlossen, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 
EUR 65.174.244,51 eine Dividende von EUR 0,65 je dividendenberechtigter 
Stückaktie, das sind insgesamt EUR 60.854.946,10 auf das dividendenberechtigte 
Grundkapital von EUR 490.311.035,60 an die Aktionäre auszuschütten, in die 
anderen Gewinnrücklagen einen Betrag von EUR 4.000.000,00 einzustellen und den 
verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 319.298,41 auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
Die Dividende wird über die Clearstream Banking AG durch die depotführenden 
Kreditinstitute ausgezahlt. Die Einreichung eines Dividendenanteilsscheins entfällt, 
da sämtliche Aktien girosammelverwahrt sind. 
 
Die Auszahlung erfolgt am 18. Juni 2018 bei der:  
 

Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg, als Zentraleinlösestelle 
 

Die Dividende unterliegt grundsätzlich einem Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer 
zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer und ggf. 
Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer. Unbeschränkt steuerpflichtige Aktionäre, 
die eine Nichtveranlagungsbescheinigung des für sie zuständigen Finanzamts 
vorlegen, erhalten die Dividende durch die Depotbank ohne Abzug der 
Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages ausbezahlt. Das Gleiche gilt ganz 
oder teilweise für Aktionäre, die einen entsprechenden Freistellungsauftrag bei ihrer 
Depotbank eingereicht haben, soweit das in diesem Freistellungsauftrag angeführte 
Freistellungsvolumen nicht bereits durch andere Erträge aus Kapitalvermögen 
aufgebraucht ist oder die Dividende mit negativen Kapitaleinnahmen verrechnet wird.  
 
Die Besteuerung der Dividende erfolgt bei inländischen Aktionären nach den 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes bzw. des Körperschaftsteuergesetzes. 
Für private Kapitalanleger ist die Einkommensteuer mit dem Kapitalertrag-
steuerabzug grundsätzlich abgegolten (Abgeltungsteuer). 
 
 

Stuttgart, im Juni 2018 
 
Der Vorstand  


